
gründeten Rechtsmitteln und ein an diesem Unterschied 
geknüpftes unterschiedliches Verfahren keine Parallele 
in neueren Strafprozeßgesetzen hat. Das Strafprozeß
gesetz der Tschechoslowakischen Republik vom 12. Juli 
1950, das als Arten der Entscheidung ebenfalls das Urteil 
und den Beschluß kennt, enthält zwar auch Vorschrif
ten über Entscheidungen des Rechtsmittelgerichts, die 
in nichtöffentlicher Sitzung ergehen, z. B. die Entschei
dung über das wegen Form- und Fristmangels unzu
lässige Rechtsmittel oder die Einstellung in Fällen des 
Wegfalls von Strafverfolgungsvoraussetzungen (§§ 179 ff.). 
Aber ein Beschlußverfahren wegen offensichtlich unbe
gründeten Rechtsmittels kennt das Gesetz nicht. Das 
Strafprozeßgesetz der RSFSR erfordert in §§ 410 und 
435 stets die gerichtliche Verhandlung über die Kassa
tionsbeschwerde oder den Kassationsprotest (entspricht 
unserer Berufung oder Protest) und enthält keine Vor

schriften über ein Beschlußverfahren ohne -gerichtliche 
Verhandlung für offensichtlich unbegründete Rechts
mittel. Auch die Strafprozeßordnung der Ungarischen 
Volksrepublik, die 1951 erlassen wurde, enthält keine 
ähnlichen Bestimmungen (§§ 208 ff.).

Aus den gleichen Erwägungen, die für § 284 StPO an
gestellt wurden, ist auch § 48 Abs. 2 JGG nicht aufrecht
zuerhalten. Meiner Meinung nach sollte diese Vorschrift 
gerade in Hinsicht auf die besondere Bedeutung des Er
ziehungsgedankens im Jugendstrafverfahren beseitigt 
werden.

Da es auch im Zivilprozeß gern. § 41 AnglVO eine 
Verwerfung offensichtlich unbegründeter Berufungen 
durch Beschluß gibt, wäre es Aufgabe einer besonderen 
Untersuchung, ob auch hier Gründe für eine Beseitigung 
des Beschlußverfahrens bestehen.

Die Anwesenheit des Angeklagten in der Hauptverhandlung zweiter Instanz
Von Rechtsanwalt GÜNTER BARNICK, Potsdam., Mitglied des Kollegiums der Rechtsanwälte im Bezirk Potsdam

• Die in vollem Umfang zutreffenden Ausführungen 
B e r g e r s  über die Weisungsbefugnis der Rechtsmittel
instanz in Strafsachen (NJ 1956 S. 496) scheinen mir 
in mancher Beziehung noch ergänzungsbedürftig, und 
zwar insbesondere in der Richtung, daß der Angeklagte 
nicht nur im Falle der Zurückverweisung mit binden
den Weisungen hinsichtlich der Strafhöhe zu hören ist, 
sondern auch in den Fällen, in denen gern. § 280 Ziff. 1 
StPO ungenügende Aufklärung oder unrichtige Fest
stellung des Sachverhalts oder gem. Ziff. 3 Verletzung 
des Strafgesetzes durch Nichtanwendung oder un
richtige Anwendung gerügt ist. Es macht dabei keinen 
Unterschied, ob das Rechtsmittel vom Staatsanwalt 
oder vom Angeklagten eingelegt wurde.

Der Normalfall, ist doch etwa der, daß nach dem Urteil 
1. Instanz, wenn überhaupt ein Rechtsmittel eingelegt 
wurde, der Angeklagte, soweit er nicht durch einen 
Anwalt vertreten ist, von dem weiteren Verlauf des 
Verfahrens nur durch die Zustellung des Urteils des 
Rechtsmittelgerichts bzw. schon etwas vorher von dem 
Stattfinden der Hauptverhandlung unterrichtet wird. 
Der Angeklagte, der sich in Untersuchungshaft be
findet, hat gern. § 287 Abs. 2 StPO keinen Anspruch 
auf Anwesenheit, und in der Praxis ist es so, daß nur 
in seltenen Fällen von der Möglichkeit des § 287 Abs. 3 
StPO Gebrauch gemacht wird. Der Angeklagte, der 
möglicherweise selbst zu Protokoll der Geschäftsstelle 
Berufung eingelegt hat, hat jetzt, wenn er nicht einen 
Rechtsanwalt mit der Vertretung seiner Interessen be
auftragte, keinerlei Einfluß mehr auf den Gang des 
weiteren Verfahrens. Daß dieser Zustand zu einer 
Minderung der Vertrauens zu unserer sozialistischen 
Rechtspflege führen kann, dürfte auf der Hand liegen. 
Nur schwer dürfte der Angeklagte, dessen Berufung 
möglicherweise mit vollem Recht zurückgewiesen 
wurde, davon zu überzeugen sein, daß unter keinen 
Umständen sein Vortrag in der Rechtsmittelverhand
lung ein anderes Ergebnis herbeigeführt hätte.

Noch stärker tritt dieses Problem dann in Erschei
nung, wenn von seiten der Staatsanwaltschaft Protest 
eingelegt wurde. Diesen Protest hat der Angeklagte 
fast nie zu Gesicht bekommen. Er erfährt erst durch 
Nachricht vom Termin von der Tatsache, daß Protest 
eingelegt ist, ohne gegen die Darlegungen in der Pro
testschrift Gegenvorstellungen erheben zu können. Bei 
einer derartigen Handhabung scheint mir auch eine 
nicht genügende Beachtung des Rechts des Angeklag
ten auf Verteidigung vorzuliegen. Auch hier wird ein 
Urteil, das in Abwesenheit und ohne Anhörung des 
nichtvertretenen Angeklagten gefällt wurde und das 
eine Weisung auf Straferhöhung enthält, meist nicht 
die notwendige überzeugende und erzieherische Kraft 
besitzen. Dieser Fall ist ja von Berger hinreichend er
örtert worden. In vielen Fällen, in denen mit dem 
Rechtsmittel unrichtige Feststellung des Sachverhalts 
gerügt wird, wird das Rechtsmittelgericht das Urteil 
des Vordergerichts aufheben und die Sache an dieses 
zurückverweisen. Gleiches gilt auch für die Fälle, in 
denen ungenügende Sachaufklärung gerügt wird. Es 
scheint zweifelhaft, ob diese Handhabung prozeß
ökonomisch zweckmäßig und aus grundsätzlichen Er
wägungen heraus richtig ist. Es soll hier keineswegs

der immer noch vorhandenen Meinung, eine zweite 
Tatsacheninstanz im Sinne der Berufungsstrafkam
mern alter Art sei erforderlich, das Wort geredet 
werden. Nicht selten aber wird — und das insbesondere 
dann, wenn man sich der Meinung anschließt, daß der 
Angeklagte im Berufungsverfahren mit den oben er
wähnten Ausnahmen persönlich zu hören ist — durch 
eine kurze, vielleicht nur die Vernehmung eines Zeugen 
umfassende Beweisaufnahme eine Klärung des Sach
verhalts möglich sein. Auch ohne gesetzliche Ände
rungen sollte in der Zukunft mehr von der Ausnahme
bestimmung des § 289 Abs. 4 StPO Gebrauch gemacht 
werden, nach der, soweit dies sachdienlich ist, Beweis 
durch Vernehmung von Zeugen in Anwesenheit des 
Angeklagten möglich ist. Dadurch ist eine beträchtliche 
Entlastung der erstinstanzlichen Gerichte ohne wesent
liche Mehrbelastung der Berufungsgerichte zu er
reichen.

Wie wichtig der persönliche Eindruck eines Ange
klagten sein kann, wie wichtig aber oft auch der Ein
druck eines Zeugen für die Findung der objektiven 
Wahrheit ist, wird jeder am Strafprozeß Teilnehmende 
— sei es Richter, Schöffe, Staatsanwalt oder Rechts
anwalt — aus vielfacher eigener Erfahrung wissen.

Man kann sehr wohl den Eindruck haben, daß z. B. 
ein Angeklagter ein haltloser, brutaler Alkoholiker ist, 
ohne dies unmittelbar in der Verhandlung beweisen zu 
können. Es gibt bestimmte Unwägbarkeiten, die viel
leicht auf Grund besonderer psychologischer Erfahrun
gen des Gerichts das Persönlichkeitsbild des Ange
klagten sehr wohl zu veranschaulichen geeignet sind, 
jedoch in der Begründung des erstinstanzlichen Urteils 
häufig nicht zum Ausdruck kommen. Ähnliches gilt von 
dem unmittelbaren Eindruck eines Zeugen. Der 
Meinung Bergers, daß die objektiven Momente durch 
das Protokoll dem Berufungsgericht hinlänglich ver
mittelt werden, muß insoweit widersprochen werden. 
Auch hier ist der persönliche Eindruck häufig entschei
dend für den Wert einer Aussage; dieser Eindruck aber 
kann auch durch noch so gute Protokolle (die leider 
noch keineswegs immer vorliegen) nicht ersetzt werden. 
Man wird sich in solchen Fällen naturgemäß auf die 
wichtigsten Zeugen beschränken können, um das Ver
fahren nicht unnötig schwerfällig zu gestalten. Eine 
Beweisaufnahme, die sich nach Anhörung des Ange
klagten auf die Vernehmung der unbedingt wesent
lichen Zeugen und vielleicht die Verlesung einiger 
Protokollteile und Schriftstücke beschränkt, wird nicht 
wesentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen als die jetzt 
durchzuführenden Verlesungen, die wesentlich umfang
reicher sein müssen, weil sie ja ein umfassendes Bild 
der Strafsache bieten müssen. Die evtl, durch Trans
port des Angeklagten zum Sitz des Berufungsgerichts 
entstehenden Kosten — wie auch die Kosten, die durch 
die Anreise evtl, zu hörender Zeugen entstehen — 
müssen im Interesse der qualitativen Verbesserung der 
Rechtsprechung und der damit erreichten Steigerung 
des Ansehens der Justiz bei den Werktätigen in Kauf 
genommen werden.

Andererseits ist das persönliche Erscheinen des An
geklagten und eine Beweisaufnahme durch Verneh
mung von Zeugen stets dann unnötig, wenn das
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